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Dezernat I        Postfach 11 10 61     Der Magistrat 
Bürgerbeauftragte   64225 Darmstadt  

 

 

Übersicht über regelmäßige  

Beteiligungsangebote  

 

 
 

In der Wissenschaftsstadt Darmstadt gibt es eine große Anzahl an regelmäßig tagenden Gremien. Hierzu gehören auch die Beiräte, Kommissionen, Stadt-

teilrunden und Foren, die in dieser Übersicht aufgeführt werden und unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern stattfinden. Es wird ausgewiesen, wer 

die Mitglieder der Gremien sind, wo die Federführung für die Gremien liegt, welche Ziele und Aufgaben die Gremien verfolgen und auf welchen rechtlichen 

Grundlagen die Arbeit basiert. Neben den öffentlich tagenden Gremien werden in einer zweiten Übersicht auch die nicht-öffentlich tagenden Gremien aufge-

führt, an denen Bürgerinnen und Bürger mitwirken. In vielen der aufgeführten Gremien arbeiten Bürgerinnen und Bürger direkt mit, in einigen Gremien sind 

es Interessenvertretungen, die die Belange der Bürgerinnen und Bürger einbringen.  

 

Die Namen der Ansprechpersonen und die Termine können Sie beim Büro der Bürgerbeauftragten unter Tel. 13-2300 oder  

per E-Mail buergerbeauftragte@darmstadt.de erfragen.  

 

Bitte melden Sie neue Angebote oder Aktualisierungen an das Büro der Bürgerbeauftragten.  

 

 

Öffentlich tagende Gremien 

Name des  

Beteiligungsangebots 
Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

Agenda-Beirat 

(Lokale Agenda21) 

Ja Ja, wenn Mit-

glied in einer  

Themengrup-

pe 

Sprecherinnen/ Sprecher der 

Lokalen Agenda21-

Themengruppen, Vertretungen 

aus der Zivilgesellschaft,  

Oberbürgermeiste-

rin/Oberbürgermeister, Stadt-

verordnete, Verwaltung 

Dez. I/ 

Büro der Bürgerbeauf-

tragten/  

Geschäftsstelle Lokale 

Agenda21 

Beratung und Unterstüt-

zung des Magistrats und 

der Stadtverordnetenver-

sammlung in allen Fragen 

der nachhaltigen Entwick-

lung der Stadt 

 

§72 HGO 

Magistrats-

beschluss 

Arbeitskreis Mobilität 

Lincoln 

Ja Ja Bewohnerinnen und Bewohner 

der Lincoln Siedlung (auch 

zukünftige) 

Dez. III/  

Stadtplanungsamt 

Kontinuierliche Beteiligung 

im Gebiet Lincoln Siedlung 

zum Thema Mobilität. 

Mobilitäts-

konzept der 

Lincoln-
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Name des  

Beteiligungsangebots 
Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

Bürgerinnen und Bürger 

werden vor Ort aktiv 

eingebunden und infor-

miert. 

 

Siedlung 

Ausländerbeirat Ja Ja, auf Basis 

von demokra-

tischen Wah-

len 

Je ein Mitglied der Fraktionen 

(beratend), 21 gewählte Mit-

glieder 

Dez. I/ 

Amt für Interkulturel-

les und Internationa-

les 

Vertretung der Interessen 

der ausländischen Ein-

wohnerinnen und Einwoh-

ner. 

§ 84 ff. HGO 

Magistrats-

beschluss 

und  

Satzung 

 

Gestaltungsbeirat Im ersten 

Sitzungsteil 

werden neue 

Projekte 

vorgestellt - 

dieser Teil 

ist öffent-

lich.  

Der darauf-

folgende 

Beratungs-

teil ist ge-

schlossen. 

  

Nein 5 stimmberechtigte unabhän-

gige Sachverständige 

Dez. III/ 

Stadtplanungsamt 

Sicherung einer hohen 

städtebaulichen und ar-

chitektonischen Qualität 

bei stadtbildprägenden 

Bauvorhaben; Förderung 

des Bewusstseins für 

Baukultur, Baukunst und 

Architektur. 

 

§ 72 HGO 

Magistrats-

beschluss 

und Ge-

schäftsord-

nung 

Jugendforum Ja Ja Jugendliche zwischen 12 und 

18 Jahren; Treffen 14-tägig 

Dez. V/ 

Jugendamt: Jugend-

bildungswerk 

Einfluss auf die Politik in 

Darmstadt nehmen und 

aktiv mitbestimmen. 

 

SGB VIII 

Magistrats-

beschluss 
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Name des  

Beteiligungsangebots 
Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

Lokale Partnerschaft 

Stadtumbaugebiet 

„Kapellplatz / Woogs-

viertel / Ostbahnhof“ 

Ja Ja Bürgerinnen und Bürger sowie 

Gewerbetreibende im be-

troffenen Gebiet 

Dez. III/ 

Stadtplanungsamt 

Als zentrales Instrument 

des Förderprogramms 

Stadtumbau zur Einbin-

dung der wesentlichen 

öffentlichen, privaten und 

zivilgesellschaftlichen Ak-

teure vor Ort bietet die 

Lokale Partnerschaft bie-

tet die Möglichkeit, sich in 

den Stadtumbauprozess 

einzubringen.  

 

MV Nr. 
2018/0101 
Magistrats-
beschluss 

Magistratskommission 

Soziale Sicherung 

Ja Nein Oberbürgermeiste-

rin/Oberbürgermeister, Sozi-

aldezernentin/ Sozialdezer-

nent, 2 weitere Magistratsmit-

glieder, 7 von der Stadtver-

ordnetenversammlung gewähl-

te Mitglieder, 9 Sachkundige 

ausgewählter Institutionen 

und Verbände 

 

Dez. V/ 

Amt für Soziales und 

Prävention 

Beratung des Magistrats 

in Angelegenheiten der 

sozialen Leistungen SGB 

II/XII 

§ 72 HGO  

Magistrats-

beschluss 

und Ge-

schäftsord-

nung 

Nachbarschaftsrunde 

Lincoln 

Ja Ja Sozial- und Gesundheitswe-

sen, Wohnungswirtschaft, Ver-

eine, Kirche, Bürgerinnen und 

Bürger im betroffenen Gebiet 

Dez. V 

 

Durchführung: GWA 

Nachbarschaftliche Runde 

zur Unterstützung der 

sozialen Stadtteilentwick-

lung  
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Name des  

Beteiligungsangebots 
Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

Ortsbeirat Wixhausen Ja Ja, auf Basis 

von demokra-

tischen Wah-

len 

Demokratisch gewählte Bürge-

rinnen und Bürger des Stadt-

teils Wixhausen 

 

Der Schriftführer und der stell-

vertretende Schriftführer brau-

chen nicht dem Ortsbeirat an-

zugehören. 

Dez. I/ Büro der 

Stadtverordnetenver-

sammlung und Gre-

miendienste 

Die Mitglieder des Ortsbei-

rates sind Inhaber eines 

politischen Mandats.  

 

Der Ortsbeirat hat ein Vor-

schlagsrecht in allen Ange-

legenheiten, die den Orts-

bezirk angehen. Zu seinen 

Aufgaben gehört es, Be-

ziehungen der Bürger-

schaft zu den Organen der 

Stadt zu fördern und Kon-

takte zu allen im Ortsbe-

zirk ansässigen Vereini-

gungen zu pflegen, soweit 

sie sich zur freiheitlich 

demokratischen Grund-

ordnung bekennen.(2) Der 

Ortsbeirat nimmt zu den 

Fragen Stellung, die ihm 

von der Stadtverordneten-

versammlung oder dem 

Magistrat vorgelegt wer-

den. Er wird vor der Fest-

stellung des Haushalts-

plans durch die Stadtver-

ordnetenversammlung zu 

seinem Entwurf gehört. 

§ 60 Abs. 1 

HGO 
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Name des  

Beteiligungsangebots 
Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

Projektgruppe  

„Stärkung der Teilha-

be für Menschen mit 

Behinderung“ 

Ja Ja Sozialdezernentin/ Sozialde-

zernent, städtische Ämter, 

Behindertenbeauftragte/ Be-

hindertenbeauftragter des 

Landkreises, Sozial- und Ge-

sundheitswesen, Wohnungs-

wirtschaft, Vereine, Kirche, 

Behindertenverbände, Selbst-

hilfevertretungen, freie Wohl-

fahrtspflege,  

Elternvertretungen, Wissen-

schaft, ehrenamtlich Tätige, 

Menschen mit/ohne Behinde-

rung 

 

Dez. V/ 

Amt für Soziales und 

Prävention/ Koordina-

tion für Inklusionspro-

jekte 

Beteiligung und Vernet-

zung von Menschen mit 

Behinderungen und ihrer 

Interessenvertretungen, 

Informationsaustausch 

und Initiierung von Projek-

ten, um die Teilhabe von 

Menschen mit Behinde-

rungen in der Wissen-

schaftsstadt Darmstadt zu 

verbessern. 

 

„Erklärung 

von 

Barcelona“ 

wurde per 

Magistrats-

beschluss 

unterzeich-

net 

Runde Tische –   

Gepflegt leben im 

Alter 

Ja Ja Offenes Angebot für alle älte-

ren Menschen im jeweiligen 

Stadtteil  

Dez. V/ 

Amt für Soziales und 

Prävention /  

Koordinationsstelle 

Gesundes Darmstadt 

 

Gestaltung des eigenen 

Stadtteils für und mit 

älteren Menschen 

 

Stadtteilforum  

Arheilgen 

Ja Ja Einrichtungen und Vereine, 

Bürgerinnen und Bürger, 

Stadtverordnete und Verwal-

tungsmitarbeiterinnen/ Ver-

waltungsmitarbeiter 

 

Dez. I/ 

Büro der Bürgerbeauf-

tragten 

Zentrales Mitgestaltungs-

gremium im Stadtteil 

Magistrats-

beschluss 
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Name des  

Beteiligungsangebots 
Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

Stadtteilforum  

Eberstadt 

Ja Ja Einrichtungen und Vereine, 

Bürgerinnen und Bürger, 

Stadtverordnete und Verwal-

tungsmitarbeiterinnen/ Ver-

waltungsmitarbeiter 

 

Dez. I/ 

Büro der Bürgerbeauf-

tragten 

Zentrales Mitgestaltungs-

gremium im Stadtteil 

Magistrats-

beschluss 

Stadtteilrunde  

Kranichstein 

Ja Ja Einrichtungen und Vereine, 

Bürgerinnen und Bürger, 

Stadtverordnete und Verwal-

tungsmitarbeiterinnen/ Ver-

waltungsmitarbeiter 

 

 

 

Dez. V 

 

Durchführung: GWA 

 

 

Zentrales Mitgestaltungs-

gremium im Stadtteil 

Geschäfts-

ordnung 

Stadtviertelrunde  

Eberstadt-Süd 

Ja Ja Einrichtungen und Vereine, 

Bürgerinnen und Bürger, 

Stadtverordnete und Verwal-

tungsmitarbeiterinnen und 

Verwaltungsmitarbeiter 

 

Dez. V 

 

Durchführung: GWA 

Zentrales Mitgestaltungs-

gremium im Stadtviertel 

Geschäfts-

ordnung 

Stadtviertelrunde 

PaMo  

(Pallaswiesen- und 

Mornewegviertel 

 

ja ja Einrichtungen und Vereine, 

Bürgerinnen und Bürger, 

Stadtverordnete, Verwal-

tungsmitarbeiterinnen und 

Verwaltungsmitarbeiter 

 

Dez. III/ Stadtpla-

nungsamt 

Dez. V/ Sozial- und 

Jugendhilfeplanung 

Zentrales Mitgestaltungs-

gremium im Stadtviertel 

Soziale Stadt 

Pallaswiesen- 

und Morne-

wegviertel: 

Integriertes 

Städtebauli-

ches Entwick-

lungskonzept 

(ISEK) 
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Name des  

Beteiligungsangebots 
Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

Stadtviertelrunde 

Waldkolonie 

 

 

 

 

 

ja Ja, für An-

wohnende in 

der Waldko-

lonie 

Einrichtungen und Vereine, 

Bürgerinnen und Bürger, 

Stadtverordnete, Verwal-

tungsmitarbeiterinnen und 

Verwaltungsmitarbeiter 

 

Dez. V 

 

Durchführung: GWA 

Zentrales Mitgestaltungs-

gremium im Stadtviertel 
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Nicht-öffentlich tagende Gremien 

Name des  

Beteiligungsange-

bots 

Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

Beirat für  

Straßenbenennung 

 

Nein Sachkundige 

Bürgerinnen 

bzw. Bürger 

werden durch 

den Magistrat 

gewählt 

Leiter/Leiterin des Vermes-

sungsamtes, Leiter/Leiterin des 

Stadtarchivs, Bezirksverwalte-

rin oder Bezirksverwalter (Ar-

heilgen, Eberstadt, Wixhausen), 

je ein Fraktionsmitglied, sach-

kundige Bürgerinnen bzw. Bür-

ger 

 

Dez. III/  

Vermessungsamt 

Erarbeitung von Empfeh-

lungen zur Neu- und Um-

benennung von Straßen, 

Wegen und Plätzen 

Magistrats-

beschluss 

und Ge-

schäftsord-

nung 

Bildungsbeirat Nein Mitglieder 

werden be-

nannt 

Bürgermeister, Sozialdezernen-

tin der Stadt, Schul- und Sozi-

aldezernent/in des Landkrei-

ses, sowie 46 ernannte Mitglie-

der aus dem Bildungsbereich 

Dez. II/ Schulamt Dez. V Sys-

tematische Entwicklung einer 

regionalen Bildungslandschaft 

§§ 3 und 4 des Hessischen Ge-

setzes über kommunale Ge-

meinschaftsarbeit (KGG) und 

Magistratsbeschluss und Ge-

schäftsordnung  

 

Dez. II/ Schulamt  

Dez. V 

Systematische Entwicklung 

einer regionalen Bildungs-

landschaft 

§§ 3 und 4 

des Hessi-

schen Ge-

setzes über 

kommunale 

Gemein-

schaftsar-

beit (KGG) 

und Magist-

ratsbe-

schluss und 

Geschäfts-

ordnung 

Bündnis für  

Familie Darmstadt 

Nein –  

öffentlich 

nur auf An-

frage 

Mitglieder 

werden be-

nannt 

Städt. Ämter, freie Träger, öf-

fentliche Träger, Kirche, Ge-

werkschaft, Wirtschaft 

Dez. V/  

Frauenbüro 

Darmstadt als attraktiven 

Wohn-, Lebens- und Ar-

beitsort stärken; Schwer-

punkt Vereinbarkeit Beruf 

und Familie 

Bündnis im 

Rahmen 

einer Initia-

tive des 

Bundesfami-

lien-
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Name des  

Beteiligungsange-

bots 

Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

ministeri-

ums 

 

Denkmalbeirat Nein Mitglieder 

werden be-

nannt 

Mindestens 9 stimmberechtig-

te sachkundige Bürgerinnen 

und Bürger, je ein Mitglied der 

Fraktionen, Landesamt für 

Denkmalpflege Hessen mit 

beratender Stimme 

Dez. III/ 

Untere Denkmal-

schutzbehörde 

Beratung und Unterstüt-

zung der unteren Denk-

malschutzbehörde bei der 

Durchführung ihrer Aufga-

ben 

§ 72 HGO, § 

3 Abs. 3 

Denkmal-

schutzge-

setz  

Magistrats-

beschluss 

und Ge-

schäftsord-

nung 

 

Klimaschutzbeirat Nur zu be-

stimmten 

Veranstal-

tungen 

Nur über 

Mitglied-

schaft in an-

deren the-

menbezoge-

nen Vereinen 

etc. 

Alle wesentlichen Akteurinnen 

und Akteure der Stadtgesell-

schaft, die zur Umsetzung der 

Klimaschutzziele benötigt wer-

den (Gewerbe, Einzelunter-

nehmen, Wohnungsbaugesell-

schaften, Stadtwerke, Stadt-

verwaltung, Stadtparlament, 

Bevölkerung, Verbände, Verei-

ne) 

 

Dez. V/ 

Umweltamt 

Begleitung und Lenkung 

der Umsetzung des  

Klimaschutzkonzepts 

Magistrats-

beschluss, 

MV 

2013/0309 

Kommunaler  

Präventionsrat 

 

Nein – Ar-

beitsgrup-

pen sind 

nicht-

öffentlich, 

Nur auf Ein-

ladung 

Dezernentinnen/ Dezernenten, 

Polizei, städt. Ämter, Woh-

nungswirtschaft, Wirtschaft, 

Wissenschaft, freie Träger, 

öffentliche Träger, Sozial- und 

Dez. V/ 

Amt für Soziales und 

Prävention 

Förderung und Koordinati-

on präventiver Maßnah-

men, Schaffung eines Prä-

ventionsnetzwerkes, Ver-

netzung, Sensibilisierung 

Magistrats-

beschluss 
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Name des  

Beteiligungsange-

bots 

Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

können aber 

um Gäste 

und Organi-

sationen 

erweitert 

werden 

 

Gesundheitswesen, Selbsthil-

fegruppen, ehrenamtlich Täti-

ge, Vertretungen der Fraktio-

nen 

der Öffentlichkeit und der 

Kommune für die Bedeu-

tung der Prävention 

Kunstkommission Nein – 

sachkundige 

Dritte kön-

nen hinzu-

gezogen 

werden  

Mitglieder 

werden be-

nannt 

Die Kommission besteht aus 

dem Oberbürgermeister/der 

Oberbürgermeisterin, drei wei-

teren Magistratsmitgliedern, 

vier Mitgliedern der Stadtver-

ordnetenversammlung und vier 

sachkundigen Personen. 

 

Dez. I/ Oberbürger-

meister 

Die Kommission hat die 

Aufgabe, den Magistrat in 

Angelegenheiten zur Auf-

stellung von Kunst im öf-

fentlichen Raum zu bera-

ten. Weitere Aufgaben kön-

nen durch den Magistrat 

jederzeit definiert werden. 

 

§ 72 HGO 

und Ge-

schäftsord-

nung 

Magistrats-

kommission  

Mathildenhöhe 

Nein Mitglieder 

werden be-

nannt 

Oberbürgermeiste-

rin/Oberbürgermeister, Pla-

nungsdezernen-

tin/Planungsdezernent, 5 wei-

tere gewählte Magistratsmit-

glieder, 7 von der Stadtverord-

netenversammlung gewählte 

Mitglieder und 6 sachkundige 

Personen 

 

Dez. I/ 

Geschäftsstelle Ma-

gistratskommission 

Mathildenhöhe 

Beratung des Magistrats 

in Angelegenheiten zur 

Erhaltung, Pflege und Wei-

terentwicklung der  

Mathildenhöhe als kultu-

relles Erbe der Wissen-

schaftsstadt Darmstadt 

§ 72 HGO 

Magistrats-

beschluss 

und Ge-

schäftsord-

nung 

Magistrats-

kommission  

Soziale Brennpunkte 

 

Nein –  

öffentlich 

nur bei spe-

ziellen 

Mitglieder 

werden be-

nannt 

Stadtverordnete, Bewohnerin-

nen-/Bewohnervertretungen, 

Gemeinwesenarbeit, Amt für 

Wohnungswesen, Amt für Sozi-

Dez. V/ 

Amt für Soziales und 

Prävention 

Behandlung besonderer 

Themen der Bewohnerin-

nen bzw. Bewohner in den 

sozialen Brennpunkten 

§ 72 HGO 

Magistrats-

beschluss 
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Name des  

Beteiligungsange-

bots 

Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

Themen auf 

Anfrage 

ales und Prävention,  

Eigenbetrieb Immobilienma-

nagement, Bauverein AG, zu-

ständige Dezernen-

tin/zuständiger Dezernent, 

Kirchen, geladene Gäste 

 

Magistrats-

kommission Sport 

Nein Mitglieder 

werden be-

nannt 

Oberbürgermeiste-

rin/Oberbürgermeister, 2 ge-

wählte Magistratsmitglieder, 4 

von der Stadtverordnetenver-

sammlung gewählte Mitglieder, 

4 sachkundige Personen 

Dez II/ 

Sportamt 

Beratung des Magistrats 

bei der Fortschreibung der 

Sportförderrichtlinien, der 

Sportstättenentwicklung 

und jährlicher Investitions-

bedarf für die Sportent-

wicklung und den Erhalt 

der Sportstätten und 

Sporthallen, Entwicklung 

für und um den Sport in 

der Wissenschaftsstadt 

Darmstadt 

 

 

 

§ 72 HGO  

Magistrats-

beschluss 

Geschäfts-

ordnung 

Naturschutzbeirat Nein Mitglieder 

werden be-

nannt 

Mind. 6 Mitglieder aus aner-

kannten Naturschutzvereini-

gungen, weitere 6 Verbands-

mitglieder 

Dez V/ 

Umweltamt 

Nach § 22 HAGBNatSchG 

und Verordnung über die 

Naturschutzbeiräte: 

Raumordnungs- und Ab-

weichungsverfahren, Fort-

schreibung der Regionalen 

Raumordnungs-pläne, 

Linienfestlegungsverfah-

§ 22 des 

Hess. Aus-

führungsge-

setztes zum 

Bundesna-

turschutz-

gesetz 
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Name des  

Beteiligungsange-

bots 

Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

ren, Planfeststellungsver-

fahren, Abbau von Steinen 

und Erde sowie Genehmi-

gungen nach dem Berg-

recht, industrielle Groß-

projekte, und andere 

emissionsaktive Anlage, 

Verkehrskunstbauten, 

Groß- und Sondermüllde-

ponie, langfristige Natur-

schutz-planungen,  

Naturdenkmalplanung, 

GLB-Planung 

 

Parkbeirat Nein Mitglieder 

werden be-

nannt 

Oberbürgermeiste-

rin/Oberbürgermeister, Ver-

kehrsdezernentin/ Verkehrsde-

zernent, 3 weitere Magistrats-

mitglieder, jeweils eine Vertre-

tung der Fraktionen in der 

Stadtverordnetenversamm-

lung, sieben sachkundige Per-

sonen 

Dez. I/ Amt für Wirt-

schaft und Stadt-

entwicklung 

Dez. III 

Beratung und Erarbeitung 

von Empfehlungen für ein 

Parkraumbewirtschaf-

tungskonzept, für flankie-

rende Maßnahmen im 

Zusammenhang mit dem 

Parkierungswesen und für 

Auswirkungen des Parkens 

auf Verkehrs- und Stadt-

entwicklung 

 

§ 72 HGO 

Magistrats-

beschluss 

und Ge-

schäftsord-

nung 

Psychosozialer  

Beirat 

Nein Mitglieder 

werden be-

nannt 

Bürgermeister, Sozialdezernen-

tin der Stadt und des Landkrei-

ses, Amt für Soziales und Prä-

vention der Stadt, Sozialamt 

des Landkreises, Gesundheits-

Dez. II/  

Gesundheitsamt 

Bedarfsgerechte Versor-

gungssituation von psy-

chisch kranken Menschen 

in Darmstadt und Darm-

stadt-Dieburg 

Geschäfts-

ordnung 
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Name des  

Beteiligungsange-

bots 

Öffentlich 

Kann man 

Mitglied 

werden? 

Mitglieder 
Federführendes  

Dezernat/Amt 

Ziele und  

Aufgaben 

(Rechtliche)  

Grundlage 

amt, Eigenbetrieb Darmstädter 

Werkstätten und Wohneinrich-

tungen, weitere Vertretungen 

aus den psychosozialen Ein-

richtungen aus Stadt und Kreis, 

Angehörigen und Betroffenen 

 

Runder Tisch 

Nahmobilität 

 

Nein Mitglieder 

werden be-

nannt 

 

Vertreterinnen und Vertreter 

der Fraktionen und Interessen-

verbände 

Dez. III/  

Stadtplanungsamt 
Ziel des Runden Tisch 

Nahmobilität ist die Stärkung 

der Nahmobilität und Redu-

zierung der Kfz-Fahrten.  

Gemeinsame Findung von 

Lösungen und Konzepten 

unter Berücksichtigung aller 

Interessen und Bedürfnisse 

der verschiedenen Nutzer-

gruppen. 

 

Land  

Hessen  

AG NH 

Schulkommission Nein Mitglieder 

werden be-

nannt 

Schuldezernen-

tin/Schuldezernent, Mitglieder 

des Magistrates und der Stadt-

verordnetenversammlung, Ver-

tretung der Lehrkräfte, der 

Eltern, der Schülerschaft, der 

Kirchen und Religionsgemein-

schaften, weitere sachkundige 

Bürgerinnen und Bürger 

 

Dez. II/ 

Schulamt 

Beratung des Magistrats 

in Bildungsfragen 

§ 184 

Schulge-

setz, § 72 

HGO 

 


